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RS OGH 1979/4/10 4Ob329/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1979

Norm

UWG §2 D10

Rechtssatz

In jenen Geschäftszweigen, in denen Umsatz und Kapitalskraft für die Bedeutung eines Unternehmens auf dem Markt

nicht entscheidend sind, kommt es auf die Frage der Kapitalskraft für die Beurteilung der Zulässigkeit der Bezeichnung

"international" weniger an.
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